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GEMISCHTE SIEDLUNGSABFÄLLE

NICHT ERLAUBT:
 Altreifen
 Batterien
 Baumischabfälle
 Bauschutt
 Elektrogeräte
 Sonderabfälle (Farben, Lacke, Öl, Spraydosen etc.)
 Speisereste, überlagerte Lebensmittel
 Steine oder ähnliches Material

ERLAUBT:
 Glas
 Holz AI–AIII 
 Lebensmittelverpackungen ohne Inhalte
 Kunststoffe und Gummi jeglicher Art
 Verbundverpackungen
 Verschmutztes Papier, Pappe, Kartonage
 Verschmutzte Stoffreste

Ein hausmüllähnlicher Gemisch aus Gewerbe und Industrie.

BITTE BEACHTEN SIE:
• örtliche Regelungen zur Sondernutzungserlaubnis auf öffentlichem Grund 
• örtliche Andienungs- bzw. Überlassungspflichten von Abfällen

STELLPATZ:
• Stellplatzfläche: Absetzbehälter 12 m; Rangierplatz 37 m³,  Abrollbehälter 20 m; Rangierplatz 62 m³, der SACK 1 m²

ZUFAHRT/ANFAHRTEN:
• LKW-taugliche Zufahrt (bis zu 26 t Gesamtgewicht, zugängliche Fläche: Durchfahrtshöhe 4,00 m, Durchfahrtsbreite 3,50 m           

(gilt auch für den SACK!)
• Um Beschädigungen am Untergrund zu vermeiden, können Balken oder Holzbretter unter den Container gelegt werden.
• Zusätzliche Fahrten (Connzugänglich, Fehlbefüllungen oder Leerfahrten) werden separat in Rechnung gestellt.

BEFÜLLUNG:
• Falsch und zu hoch befüllte Container (max. 10 cm unter der Befüllkante) müssen aufwändig nachsortiert bzw. entladen werden. 

Fehlbefüllungen werden nachberechnet! Bitte beachten Sie die in Ihrer Bestellbestätigung enthaltenen Hinweise!


